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grundsitzlich auf die fachlich kompetenten, antragstellenden Gremien
stiitzen, ausser wenn konkrete Anhaltspunkte darauf schliessen lassen, dass
die Antrdge auf sachfremden Kriterien beruhen oder dass sich das antrag-
stellende Organ einfach um seine Verantwortung driickt. Manchmal sind
Wissenschafter, die allein in der Lage sind, sehr schwierige Sachfragen zu
beurteilen, nicht vollig unbefangen. Hierfiir ein Beispiel: Bei der Beurtei-
lung der Risiken auf dem Gebiet der Gentechnologie und der zu treffenden
Schutzvorkehrungen gegen schidliche Folgen einschligiger Experimente
muss notgedrungen auf Expertisen von Forschern abgestellt werden, die
zum Teil selber an der moglichst ungehinderten Durchfithrung solcher
Experimente interessiert sein diirften.

Ebenso wichtig wie eine grundsitzliche Anerkennung der Freiheit von
Lehre und Forschung sind spezifische gesetzliche Regelungen, die diese
Freiheit sicherstellen, z. B. Zeugnisverweigerungsrechte von Wissenschaf-
tern, die auf ein Vertrauensverhiltnis zu ihren Exploranden angewiesen
sind, wenn sie zu zuverldssigen wissenschaftlichen Ergebnissen gelangen
wollen. Wie kann man z. B. bei einer Erhebung iiber die sozialen Ver-
hiltnisse von Drogensiichtigen zu wissenschaftlich ergiebigen Informatio-
nen der Betroffenen gelangen, wenn diese riskieren miissen, dass die iiber
die Befragungen erstellten Dossiers von den Strafverfolgungsbehdrden
beschlagnahmt werden? Beim Fehlen eines gesetzlich verankerten Zeug-
nisverweigerungsrechts des Wissenschafters miissen die Informations-
quellen bekanntgegeben werden, wie das Bundesgericht im Zusammen-

hang mit dem Zeugnisverweigerungsrecht von Journalisten entschieden
hat (BGE 98 1a 418f1.).

ROBERT LEUENBERGER

Politik und Wissenschaft in der Anfangszeit der
Ziircher Universitit

L

Geschichtlich gesehen unterscheiden sich die Schweizer Universitdten von
den dlteren Universitdten etwa von Paris, Bologna, Oxford, aber auch von
denen Deutschlands, dadurch, dass sie nicht als pépstliche, konigliche oder
landesfiirstliche Stiftungen mit den entsprechenden Privilegien entstanden
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sind, sondern aufgrund des Willens der Biirger der jeweiligen Kantone
oder stddtischen Republiken. In einem gewissen Sinn gilt dies auch fiir
Basel, dessen Universitiat zwar durch Papst PiusII., jedoch auf ausdriick-
liches Betreiben der Biirgerschaft, gestiftet wurde. Die enge Verbindung
der jeweiligen stiddtischen (und kantonalen) Biirgerschaft mit ihrer Uni-
versitdt ist in dieser Form — wie sie sich wohl am ausgeprégtesten in Basel
entwickelt hat — ungewohnlich. Die Folgen sind fiir die Schweizer Uni-
versititen bis heute spiirbar.

Was die Universitdt von Ziirich betrifft, so ist sie, wie jene von Bern,
in einer fiir unser Land ausserordentlich turbulenten Zeit entstanden. Die
grossten Schweizer Kantone erschreckten das damalige Europa durch ihren
politischen Liberalismus, der sich zwar an der franzdsischen Julirevolution
entziindet, sich jedoch erfolgreicher und radikaler als diese entwickelt
hatte. Die beiden genannten Universititen sind bekanntlich Kinder jenes
Liberalismus. Dies ist der Grund, weshalb sie von der politischen und
weltanschaulichen Unterdriickung, die sich die Universitidten im Metter-
nichschen Deutschland gefallen lassen mussten, profitierten und in grosser
Anzahl deutsche Emigranten auf die neuen Lehrstiihle berufen konnten.
Ziirich und Bern wurden damit zu den vielleicht progressivsten Univer-
sitdten Europas, oder doch des deutschen Sprachgebiets.

Diese Situation enthielt indessen mancherlei innere Spannungen. Die
eine bestand darin, dass der fortschrittsgldubige Staat dazu neigte, poli-
tischen und wissenschaftlichen Fortschritt in einer gewissen Naivitit ein-
ander gleichzusetzen. Der erste Ziircher Erziehungsrat verstand sich weni-
ger als oberbehordliches Kontrollorgan denn als «wissenschaftliche Gesell-
schaft», die, ohne sich sehr um politische Komplikationen zu kiimmern,
der Universitédt ein Hochstmass von Lehr- und Forschungsfreiheit sichern
wollte — in der Meinung, damit auch den herrschenden politischen Libera-
lismus zu stirken. Die Folge aber war ein ausgepragtes Misstrauen der
konservativen und namentlich béduerlichen Teile der Bevolkerung gegen
die Universitdt. Diese geriet damit in eine bestimmte Abhidngigkeit von
den politischen Mehrheitsverhéltnissen im Kanton.

Die andere Spannung bestand im Verhiltnis der Universitidtsangehorigen
zu dem demokratischen Staatswesen, dem sie integriert waren. Anders als
an den alten Universitdten galten die Professoren und Studenten Ziirichs
durchaus als Biirger ihres Kantons und ihrer Stadt, und nicht so sehr als
«akademische Biirger». Sie bildeten keinen Universitdtsstaat innerhalb des
biirgerlichen Staates, weshalb die Universitat auch keine der iiblichen
Symbole kannte: Rektoratsinsignien, Talare fiir die Professoren, aber auch
keine studentischen Korps mit militdrischem oder paramilitdrischem Cha-
rakter. Dies alles hat man teilweise erst spiter nachgemacht. Dafiir galt es
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als selbstverstindlich, dass Professoren und Studierende am biirgerlich-
politischen Leben des Staates Anteil hatten. In diesem Sinn ist z. B. der
sog. Zofingerverein entstanden, eine aus Studenten bestehende staatsbiir-
gerliche Elite, wie sie in dieser Form in andern Léndern nicht moglich war.
Dazu gehorte auch die Tatsache, dass manche Professoren aktiv am poli-
tischen Leben des Kantons teilnahmen — so einer der bedeutendsten
Gelehrten der ersten Ziircher Professorengeneration, der Theologe Alex-
ander Schweizer, der dem Grossen Rat angehorte.

Diese integrale Biirgerlichkeit hatte nun aber die Kehrseite, dass die
Universitdt iiber einen eigengesetzlichen Spielraum nicht verfiigte. Weil
ihr jedes selbstindige akademische Recht abging, verfiigte sie von Anfang
an nur iiber ein Mindestmass von Autonomie. Gerade diese Wehrlosigkeit
gegeniiber den staatlichen Organen barg aber einen gewissen Ziindstoff
in sich.

II.

Die erste Krise liess denn nicht lange auf sich warten, und sie hat die Uni-
versitdt auf das tiefste gefahrdet. Sie brach bekanntlich im Jahre 1839 bei
Anlass der Berufung des Theologen D. F. Strauss aus. Die Vorginge seien
hier einzig unter dem Gesichtspunkt der damaligen Machtverhéltnisse in
bezug auf die Universitdt sowie des gewollten wie des ungewollten Inein-
andergreifens von Politik und Wissenschaft kurz dargestellt.

Der Schwabe D. F. Strauss hatte in seinem Buch «Das Leben Jesu»
eine theologische Position eingenommen, die weiten Teilen der kirchlichen
Bevolkerung nicht mehr tragbar scheinen konnte, so dass er in seiner
wiirttembergischen Heimat das Recht auf ein Amt verloren hatte. Gerade
diese Radikalitét ist es indessen, die ihn einflussreichen Ziircher Kreisen
empfehlen musste. Bei den liberalen Politikern scheinen sich dabei zwei
Gesichtspunkte iiberlagert zu haben. Wihrend die einen Strauss vornehm-
lich als einen Denker, der die wissenschaftliche Wahrheit unbekiimmert
iiber alles andere stellte, bewunderten, erhofften sich andere von ihm einen
Einfluss, der das religios-konservative Element, das bei der Bevolkerung
immer noch vorherrschend war, allm#hlich zersetzen wiirde. Diese Absicht
ist namentlich dem Oberrichter und Politiker F. L. Keller nachgesagt
worden.

Das Gutachten der Theologischen Fakultédt lautete bei dem (zweiten)
Versuch, Strauss nach Ziirich zu berufen, jedoch ablehnend, aber es
bestand ein nur knapp unterlegener Minderheitenantrag. Die ablehnende
Haltung ging vornehmlich auf den eben genannten A. Schweizer zuriick,
der, selber keineswegs ein konservativer Theologe, ein gutes Gespiir fiir das
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politisch Mogliche und ausserdem eine Ehrfurcht vor den religiosen Gefiih-
len der Bevolkerung hatte. Der Erziehungsrat jedoch widersetzte sich dem
Mehrheitswillen der Fakultdt und entschied sich — auch er durch Stich-
entscheid des Prisidenten — fiir die Berufung von Strauss. Interessant ist
der Vorgang nicht zuletzt deshalb, weil es bei ihm gewissermassen zu einem
Rollentausch gekommen war: Nicht die zur Wahrung der staatspolitischen
Interessen beauftragte Behorde, sondern die Theologische Fakultit hatte
aus politischer Klugheit optiert, wihrend das Behordeorgan, gegen den
Willen der Fakultit, fiir den radikalen Freiheitsgebrauch in Lehre und
Forschung eingetreten war. D. F. Strauss wurde berufen.

Aber es kam so, wie A. Schweizer vorausgesagt hatte. Sogleich wurde
im Grossen Rat — dem ja auch Schweizer angehorte — ein von ihm unter-
stiitzter Antrag eingebracht, die Berufung riickgdngig zu machen. Zwar ist
der Antrag nicht durchgedrungen, doch griff der Streit nun iiber den Rat
hinaus und versetzte in kiirzester Zeit den Kanton in den Zustand offent-
lichen Aufruhrs. Es kam zu Protesten und Manifesten, zu Demonstratio-
nen und Zusammenstossen. Die konservative Revolution verschirfte sich
noch dadurch, dass die Webereiarbeiter auf dem Land, also gewisser-
massen die Opfer des «Friihkapitalismus», sich auf ihre Seite schlugen und
damit der Opposition gegen die Regierung zusitzlich einen sozialen
Aspekt verliehen. — Zu Richterswil bildete sich ein sog. «Glaubenscomité»,
welches die Aufhebung der ganzen Universitdt forderte. Die Staatskrise
war perfekt. Mit denselben Mitteln und kraft derselben demokratischen
Rechte also, womit der Liberalismus sich einige Jahre zuvor gegen den
aristokratischen Ziinftestaat durchgesetzt hatte und wozu ihm die junge
Universitat als geistige Waffe dienen sollte, wurde nun der Kampf gegen
ihn aufgenommen — nicht zuletzt, um ihm eben diese geistige Waffe aus
der Hand zu schlagen. Die Reaktion wandte sich jedenfalls gegen jene
typische Verbindung von politischem und wissenschaftlichem Fortschritts-
glauben, wie er bei den fithrenden Kreisen des Ziircher Liberalismus mit der
Universitatsgriindung zum Ausdruck gekommen war.

Was geschah mit Strauss? Der Erziehungsrat zeigte Charakter und blieb
bei seinem Entscheid. Die bedringte Regierung jedoch bequemte sich zu
einem jener Kompromisse, welche den Weg unserer Geschichte bis heute
immer wieder kennzeichnen: Die Berufung wurde weder bestdtigt noch
riickgingig gemacht, sondern Strauss, noch bevor er die Stadt Ziirich
betreten und eine einzige Vorlesung hitte halten konnen, pensioniert. Der
Kompromiss half der Regierung freilich wenig. Die konservative Revo-
lution schritt fort, bis die Regierung sich aufléste und bald darauf durch
ein konservatives Regiment ersetzt wurde. Dabei kam es insofern zu einem
neuen Kompromiss, als die hart angefochtene Universitdt zwar bestehen
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blieb, Strauss aber die Pension weiterhin gewdhrt wurde. Zuletzt hatte
weder das Prinzip radikaler Wissenschaftsfreiheit gesiegt noch die bauer-
liche und aristokratische Universititsfeindlichkeit. Gesiegt hatte jene hel-
vetische Staatsraison des Kompromisses, ohne die es die Schweiz langst
nicht mehr gébe.

Aber der Sieg der helvetischen Raison hat seine Opfer gefordert. Da
war zunichst D. F. Strauss selbst, dem die Affdre weitgehend sein Ansehen
kosten und ihn zu einem mehr oder weniger gebrochenen Mann machen
sollte. Aber auch der Ruf der Universitiit als eines Hortes der Denk- und
Lehrfreiheit inmitten eines reaktiondren Europa hatte Schaden genom-
men. Drei bedeutende Professoren (Schonlein, Arnold, Low) verliessen
die Universitit, ausgeschriebene Stellen konnten nicht besetzt werden, die
Zahl der Studenten fiel so zuriick, dass man das Ende des Lehrbetriebs
befiirchtete. Eine Folge des Handels war aber auch, dass jenes Misstrauen
gegen die Universitit, das in weiten Kreisen der Bevolkerung bestand, sich
eher noch vertiefte und vielleicht auch heute unschwer wieder zum Leben
geweckt werden konnte.

Der Kompromiss von damals stellt aber auch Fragen, die bis heute offen
geblieben sind und vielleicht offen bleiben miissen. Dies sei am Urteil
eines Theologen unseres Jahrhunderts iiber den Ziircher Straussenhandel
verdeutlicht, an dem K. Barths. Obwohl, theologisch gesehen, K. Barth
mit D. F. Strauss nichts gemein hat und diesem das Format eines bedeu-
tenden Denkers (und selbst das eines anstandigen Haretikers) abgesprochen
hat, beurteilte er die Ziircher Vorgédnge doch als ein Ungliick: Man hitte
die theologische Fragestellung dieses Mannes nur gefiirchtet, statt sie ernst
zu nehmen, weshalb der Name Strauss das bose Gewissen der neueren
Theologie geworden sei: «Dass man ihn nicht zum Theologieprofessor
machte, sondern ihn selbstgerecht verbannte, das ist ... schliesslich doch
ein Skandal gewesen.» («Die protestantische Theologie im 19. Jahrhun-
dert», Zollikon 1952, 515.)

Damit ist ein unaufhebbarer Konflikt aufgezeigt. Bei jenem «Skandal»
namlich ging es immerhin darum, die Universitdt in einer ausweglos
gewordenen Situation am Leben zu erhalten. Und wenn E. Gagliardi (s. u.)
bemerkt, Ziirichs Auseinandersetzung mit Strauss bilde «kein Ruhmes-
blatt» der Kantonsgeschichte, so kennzeichnet er damit nur, #hnlich wie
K. Barth, die Grenzen, die einem vom demokratischen Willen abhidngigen
Staatswesen gesetzt sind. Und doch hat auch K. Barth recht, wenn er an
dem unverdusserlichen Recht und der Pflicht der Wissenschaft festhilt,
ihre Fragen furchtlos zu stellen und iiber sie um der Wahrheit willen, ohne
Riicksicht auf die vielleicht angstbesetzten Widersténde einer Volksmehr-
heit, nachzudenken.
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Vielleicht hitte man heute aus diesem Konflikt etwas gelernt, wenn man
sich auf allen Seiten vor jener Selbstgerechtigkeit hiiten wiirde, die K. Barth
an einigen Ziirchern von damals — nur leider nicht auch an gewissen andern
— kritisiert hat.

Die Darstellung beruht im wesentlichen auf der Festschrift zur Jahrhundertfeier
(1933): «Die Universitit Ziirich 1833-1933 und ihre Vorliufer», bearbeitet von
E. Gagliardi, H. Nabholz und J. Strohl, Ziirich 1938. — Eine ausfiihrliche Darstellung
des Denkens von D. F. Strauss bietet H. Geisser in seiner Ziircher Antrittsvorlesung:
«David Friedrich Strauss als verhinderter (Ziircher) Dogmatiker» (Zeitschrift fiir
Theologie und Kirche 69 (1972) 214-258).

GERHARD HUBER

Bemerkungen zur Freiheit der Wissenschaft

Die Wissenschaftsfreiheit im allgemeinen umfasst die Freiheit der Lehre
und jene der Forschung. Meine Uberlegungen konzentrieren sich auf drei
Hauptgesichtspunkte: Es soll erstens der Doppelcharakter der Wissen-
schaftsfreiheit als Individualrecht und institutionelle Notwendigkeit her-
ausgestellt werden. Zweitens sind Inhalt und Grenzen der Forschungs-
freiheit naher zu bestimmen. Schliesslich soll drittens das Moment der
Verantwortung im Umgang mit der Wissenschaftsfreiheit diskutiert werden.

Wissenschaftsfreiheit: Individualrecht und institutionelle Notwendigkeit

Die Freiheit von Lehre und Forschung gehort zum ungeschriebenen Ver-
fassungsrecht des Bundes. Die akademische Lehrfreiheit im besondern
stellt eine spezifische Auspriagung des Rechts auf freie Meinungsdusserung
dar. Von diesem Ansatz her ist die Wissenschaftsfreiheit als ein subjektives
Freiheitsrecht charakterisiert, das bestimmte Personen, akademische Leh-
rer und Forscher, fiir sich beanspruchen kénnen und in dessen Ausiibung
sie gegeniiber Dritten, insbesondere gegen Eingriffe des Staates, geschiitzt
sind.

Nun aber stellt die Wissenschaftsfreiheit nicht nur ein Individualrecht
von Privilegierten dar, sondern sie hat vor allem auch den Sinn, das Funk-



	Politik und Wissenschaft in der Anfangszeit der Zürcher Universität

